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RS UVS Karnten 1995/09/06 KUVS-
1881-1890/7/94

JUSLINE Entscheidung

@ Veroffentlicht am 06.09.1995

Rechtssatz
Bei der Strafbemessung von Verwaltungsstrafen nach dem Arbeitnehmerschutzgesetz gegen Unternehmer kdénnen

spezialpraventive Erwagungen dann keine Relevanz mehr haben, wenn zum Zeitpunkt des Schlusses der Verhandlung
vor dem Unabhingigen Verwaltungssenat der Beschuldigte nicht mehr Unternehmer ist (vorliegend Ubertritt in den

Ruhestand).

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 1995/09/06 KUVS-1881-1890/7/94
	JUSLINE Entscheidung


